
SATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK 

TEIL 8 - TEXT 

zum Bebauungsplan 23.02.02 - Schönböcken /Brinkkoppel - (2. Änderung) 

Fassung vom 23.12.1997 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 

ln den Gewerbegebieten sind Einzelhandelsbetriebe über 700 m2 

Verkaufsfläche bzw. über 1.200 m2 Bruttogeschoßfläche nicht zulässig. 
(§ 1 (4) BauNVO) 

nachrichtlich: 
Text zum Bebauungsplan 23.02.01 (siehe Anlage) 
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nachrichtlich 

l.o Art der baulichen Nutzung· 

·.Innerhalb des PA-Gebietes sind nicht r"ehr als 
.. 2 "'ohnungen je Grundstück zulässig (§ 4 Abs. 4 

Baunutzung.sverordnung - BauNVO -). 

2.o Höhenlage der baulichen Anlagen 1m MA-Gebiet 

Anlage 

für eir.gesc!'lo~sige Vo!" .. r15et'~ude höch~ten;:- o,5c:; r;·. 
/ 

~·ur Garagen. ü.t;erdact: te - und 
nicht. überdachte Stellplätze höchste~s o, 2o r.-1 

übe~ zugeordneter ~tra~enverkehrsfläche (rahrba~n
mi t 've). 

3. o Nebenanlagen 

Ilmenerhalb des t.r A-Geb1etes sind Nebenanlagen im 
~inne des§ 14 {:) 3auNVO nur innerhalb cer_durch 
3augrenzen fe.a-t-gese tzten überbaubaren Flächen zu
lässig, ausgenommen hiervon sind nicht überdachte 
~ch•.,immbäder. 

4.o Bauliche Anlagen auf· den nicht Uberbaubaren Grund
stückstellen im NA-Gebiet 

Anlagen nach § ·12 Ba':J.NVO, die gern. § 23/5 BauNVO 
auch auf den nicht tioerbaubaren Grundstücksteilen 
zulässig ~1nd, dürfen die rückwärtige Baugrenze 
jedoch nur urr. maximal 4,o rn Uberschreiten. 

5. o Eint)=iediguhg der Grundstücke 1m ,~ A-Gebiet 

An den Verkehrsflächen 

(Bei Einbau von i·1Ullständen ~w. 
-schränken in die Pfeiler von Ein
friedigungen 1m Bereich der zu
J..'ahrt§tore können für diese ent
sprechend hohe Pieiler zugelassen 
,..,erden § 31 /1 B3auG) 

i'Jr Grundstücke untereinander 

~wisc~en WA- u. GE-Gebiet 

Höhe zulässig. 

6.o· ~ichtwinkel 

bis o, 7o r.1 

bis l,oo m 

b1E 1, 8o :n 

In den .in der Planzeichn~ __ e-ingetragenen Sichtdrei
ecken sind Nebenanlag~-und Einrichtungen gern. § 14 
BauNVO, E1nf,.-1edi~en, Hecken und Strauchwerk nur 
bls zu einer Höh~ ·von o,7o m zulässig. 



7.o 

8.o 

- . --------... -~. ---.-~ ...... ~ '···· .::-- .. 
Hochspannungsleitung 

FUr Bauten, die innerhalb der Fläche des 
Sicherheitsstreifens der Hochspannungs
le .i tungen errichtet werden sollen, sind 
besondere bauliche Vorkehrungen und 
Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Zwecks 
Festsetzung dieser Vorkehrungen und Maß
nahmen· ist der Energieträger während des 
Baugenehmigungsverfahrens einzuschalten . 
.. ------- ·---·....---- --· .,.._ --.· ---·· ··-···-· -----.-:-..-- . ··- ---. -~~ .... . ":'~-
Zonen verschiedener Immissionsrichtwerte 

E. 1 Zone 1 

Innerr.alb der Zone 1 sind nqr. ,Pe•-Tey,bebetriebe zu
läsFi p;, deren Lä"Mrtinmi ~sionen den Immissionsrichtwert 
von 65 dB am Tag und 50 dB bei Nacht nicht überschreiten. 

8. 2 ::one 2 

Innerl;3lb der Zone 2 sind nur Gewerbebetriebe zu
Hi~s:ig, deren Lär-mir.!missioneri di:m Immissionsrichtwert 
von 60 dB am Tag und 4~ dB bet Nacht nicht überschreiten. 

Ats Nachtzeit gilt der Z~~raum von 22-6 Uhr. 
i . 



9.0 ANPFLANZUNG€GEBOT 

9.1 LÄRMSCHUTZPFLANZUNG (PFLANZBEISPIEL MIT SIGNATUREN) 

M. 1 : 200 

-~~~~r-:::,..-:"......-:-~--:-...,....--r-~~~~~~~~~~r---i~r 

*' ",_ ___ ~g 
~~~~~J ~ ~ 

-6: 

~-----------~--~--~--~~~~---!~ 
0 

-+-------- --------- 2o.oo'----

X A 

• B 
8 CORYLUS AVELLANA 

3 QUERCUS RO.BUR HST. 

/j, c 41 

e B 3 

I D 30 

A E 3 

0 F 15 

CORNUS SANGUINEA 

QUERCUS ROBUR HST 

RIBES 0-f.VARICATUM 

C'ARPINUS BE TULUS 

SYRINGA VULGARIS 

HASELNUSS 

STIELEICHE 

HARTRIEGEL 

STIELEICHE 

AMERtK WILDSTACHELBEERE 

HAINBUCHE 

GEM FLIEDER 

GRUPPE DER PFLANZARTEN A F WIRD FORTLAUFEND WIEDERHOLT

JE NACH LÄNGE DER SCHUTZPFLANZUNG 

DAS SCHEMA DER SCHUT~PFLANZUNG IST DER JEWEILIGEIII 

. BREITE DES PFLANZSTRE!fFENS ENTSPRECHEND ZU ERGÄNZEN 

BEl GLEICHER ARTENAUSWAHL SOLL DER MEHRANTEIL AN -, 

SCHUTZGE~ÖLZEN PROZENTUAL DEM PFLANZBEISPIEL ENTSPRECHEN 

ALS ERSATZPFLANZEN KOMMEN FOLGENDE GEHÖLZE IN FRAGE 

~ BÄUME ACER PSEUDOFitATANUS BERGAHORN 

POPULUS BEROUNENS~ 

TILIA PLATYPHYLLOS 

STRAUCHER VIBURNUM LANTANA 

LONICERA LEDE90URII 

CORNUS AlBA. 

CRATAEGUS PRUNIFOLIA 

9.2 SCHUTZWALD -

BERLINER LORBEERPVRAMIOEN-

SOMMERLINDE PAPPEL 

WOLLIGER SCHNEEBALL 

HEC,c;ENKIRSCHE 

HARTFHEGEL 

WEtSSOORN 

AUF DER IN DER PLANZEICHNUNG ALS SCHUTZWALD FESTGESETZTEN 

FLÄCHE· SIND BÄUME UNO STRÄUCHER DES SÖGENA~N .. EICHEN

HAINBUCHEN- MI SCHWALOES." ANZUPFLANZEN UNO -DAUERND ZU UNTERHALTEN. 
. . 




